
EINWOHNERGEMEINDE  REISISWIL

Reglement  zur  Uebertragung  von  Gemeindeaufgaben

Die Einwohnergemeinde  Reisiswil  überträgt  die nachstehende Gemeindeaufgabe auf die Ein-

wohnergemeinde  Melchnau:

I Organisation  des Bestattungs-  und  Friedhofwesens

1. Die Einwohnergemeinde  Reisiswil  überträgt  die Gemeindeaufgabe  für die Organisation  des
Bestattungs-  und Friedhofwesens  der Einwomergemeinde  Melchnau  und schliesst dafiir  ei-

nen  Anschlussvertrag  ab.

2. Die Einwohnergemeinde  Reisiswil  erteilt  der Einwohnergemeinde  Melcöau  die Kompetenz

zur Gebührenerhebung  im Bereich Bestattungs-  und Friedhofwesen,  gemäss  Bestattungs-

und Friedhofreglement  und dazugehörigem  Gebührentarif  der Einwoöergemeinde  Melch-
nau.

Dieses Reglement wurde an der Einwohnergemeindeversarnmlung  vom  18. Juni 1999  ange-
nOMen0

Namens der Einwohnergemeinde  Reisiswil

Der  Präsident:  Die

Jakob  Willimann  Marlise

Auflagezeugnis:

DieunterzeichnendeGemeindeschreiberiri'hatdiesesReglementvom  ' 8' "a"  J' bis

8, ,!..%:i 'i999 öffentlich  aufgelegt. Sie gab die Auflage  im AmtsanzeigerNr.4j
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